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DGB Ausbildungsreport 2010 – Hessen

»Ausbildung für Alle«, dafür engagieren sich die Gewerkschaften seit vielen Jahren. Alle Jugendlichen, die

eine berufliche Ausbildung machen wollen, müssen auch die Chance bekommen! Eine gute Ausbildung ist

Voraussetzung für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein Existenz sicherndes Einkommen. Viele

junge Menschen haben nach wie vor die berechtigte Angst, keinen Einstieg in dieses System zu bekommen,

da sie keinen Ausbildungsplatz finden. Trotz kleinerer Verbesserungen in den letzten Jahren fehlen in Hes-

sen immer noch tausende Ausbildungsplätze.

Die Betriebe sind in der Verantwortung, mehr zu tun und Schule und Betrieb müssen die Voraussetzungen

schaffen, dass alle jungen Menschen – gleich welcher sozialen Herkunft und aus welchem Elternhaus –

 erfolgreich in das Erwerbsleben starten können. Dazu gehört »Ausbildung für Alle«, dazu gehört aber auch

die Qualität der Ausbildung. In manchen Bereichen werden Jugendliche weniger ausgebildet und eher

»ausgebeutet«. Sie werden als billige Arbeitskräfte im Betrieb und für Tätigkeiten regulärer Beschäftigter

Eingesetzt, statt in einem wirklichen Lernverhältnis betreut zu werden.

Mit diesem Ausbildungsreport widmen wir uns der Ausbildungsqualität, ein Aspekt, der in der Debatte um

Ausbildungsplätze oft vernachlässigt wird. Und das, obwohl nur mit gut ausgebildeten und motivierten

 Jugendlichen dem drohenden Fachkräftemangel begegnet werden kann.

Zum ersten Mal wird hiermit ein Ausbildungsreport der DGB-Jugend für das Land Hessen vorgelegt. Insge-

samt 1.240 Auszubildende aus 23 der 25 am stärksten frequentierten Ausbildungsberufen (nach Bundes -

institut für Berufsbildung) beteiligten sich schriftlich an der Befragung der Gewerkschaftsjugend. Befragt

wurden Auszubildende aus allen Ausbildungsjahren und aus Betrieben unterschiedlichster Größe.

Zudem haben wir in einem Exkurs einen besonders aufmerksamen Blick auf die Ausbildungsqualität im

Hotel- und Gaststättengewerbe geworfen. Dabei sind auch die Fachkräfte für Lebensmittelhandwerk

 berücksichtigt.

Dieser Report gibt die Situation der betrieblichen Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden selbst wieder

und vermittelt so wichtige Hinweise zur Lage der Auszubildenden in Betrieb und Berufsschule.

Vorwort

Anke Muth

Bezirksjugendsekretärin 

DGB-Jugend Hessen-Thüringen

Stefan Körzell

Vorsitzender 

DGB Hessen-Thüringen
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1. Gesamtbewertung

Die duale Ausbildung in Deutschland, mit der Verantwortung von Betriebe und öffentliche Schulen für die

Berufsbildung, gilt als ein Vorzeigeobjekt des deutschen Bildungssystems und findet internationale Aner-

kennung. Obwohl sie als vorbildlich gilt, haben immer noch zu viele Jugendliche keinen Berufsabschluss.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bilanziert: »Der Anteil der Jugendlichen ohne Berufsabschluss

liegt seit vielen Jahren fast unverändert bei rund 15 Prozent – viel zu hoch für ein Land wie Deutschland,

dem aufgrund der demografischen Entwicklung ein Mangel an Auszubildenden und Fachkräften droht.« 1

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, aber z.T. auch die Politik, verweisen gern auf mangelnde »Ausbildungs-

reife« von Auszubildenden, wenn es darum geht den Mangel an Ausbildungsplätzen und die mangelnde

Bereitschaft der Betriebe zur Ausbildung schön zu reden. Dieser Ausbildungsreport weißt auf die andere

Seite der Medaille hin: Die Frage der Ausbildungsreife auf Seiten der Betriebe.

Zwar ist die Mehrheit der Jugendlichen mit den Bedingungen in Betrieb und Berufsschule zufrieden. Die Be-

fragung zeigt jedoch zugleich erhebliche Mängel auf. Die massiven Probleme in bestimmten Branchen wie

des Hotel- und Gaststättengewerbes u.a. im Bereich des Jugendarbeitsschutzes – waren uns grundsätzlich

bekannt und werden durch den Report erneut belegt. Genau mit diesen Hinweisen melden sich die Auszu-

bildende regelmäßig an das Online-Forum www.doktor-azubi.de der DGB-Jugend.

Die rechtlichen Grundlagen der Ausbildungsqualität, die auch Hintergrund dieses Ausbildungsreports sind,

finden sich neben dem Berufsbildungsgesetz im Jugendarbeitsschutzgesetz und im Betriebsverfassungs -

gesetz. Die Anforderungen einer anspruchsvollen Ausbildung können nur erfüllt werden, wenn eine fach-

lich und didaktisch kompetente Betreuung der Auszubildenden gewährleistet ist.

Ausbildungsinhalte

Für jeden Beruf gibt es einen rechtlich bindenden Ausbildungsrahmenplan. Er beschreibt detailliert, was zu

welchem Zeitpunkt in der Ausbildung erlernt werden soll, damit etwa der angehende Bürokaufmann auch

tatsächlich ein Büro von innen sieht und nicht nur das Lager aufzuräumen hat. Und die zukünftige Veran-

staltungskaufrau muss natürlich beizeiten ein Event mitorganisieren statt nur Telefondienst zu schieben. 

Ein wichtiger Aspekt für die Ausbildungsqualität ist also: Werden die Ausbildungsinhalte vermittelt? Oder

werden Auszubildende mit Routinearbeiten oder gar ausbildungsfremden Tätigkeiten beschäftigt, ohne

dass sie alle Fertigkeiten und Kenntnisse für den Beruf erlernen?

a Knapp 35 Prozent der befragten Auszubildenden haben keinen Ausbildungsplan,

a 33,3 Prozent der Auszubildenden, die angeben einen Ausbildungsplan zu haben, sind mit den Inhalten

»überhaupt nicht« oder nur »etwas« vertraut.

Nur wer den Plan für den eigenen Ausbildungsberuf kennt, kann aktiv am Gelingen mitwirken und darauf

achten, dass im Betrieb alle notwendigen Dinge vermittelt werden, die auch für den erfolgreichen Ab-

schluss der Ausbildung von Bedeutung sind. Es muss mehr Wert darauf gelegt werden, dass Auszubildende

ihren Ausbildungsrahmenplan und einen betrieblichen Ausbildungsplan zu Beginn ihrer Ausbildung erhal-

ten.

1 vgl. Elisabeth M. Krekel, Joa-
chim Gerd Ulrich: Jugendliche
ohne Berufsabschluss – Hand-
lungsempfehlungen für die
 berufliche Bildung, BIBB 2009,
www.bibb.de/de/51639.htm
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Arbeitszeiten

Das duale System der Berufsausbildung lebt von den Lernorten Betrieb und Berufsschule. Nehmen die

Überstunden im Betrieb überhand, ist nicht nur die Gesundheit der Auszubildenden, sondern auch die

schulische Ausbildung gefährdet. Wer bis in die Nacht schuftet, kann am nächsten Morgen nicht ausge-

schlafen im Berufsschulunterricht sitzen – und findet auch nicht genügend Zeit, sich auf Prüfungen vorzu-

bereiten. Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstarbeitszeiten für Auszubildende ist deshalb

notwendig, um eine Ausbildung auch erfolgreich abzuschließen.

a 11 Prozent der Auszubildenden arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche

a 36,6 Prozent leisten regelmäßig Überstunden. 18,5 Prozent der Jugendlichen erhalten dafür weder eine

Vergütung noch einen Freizeitausgleich. Das ist fast jeder Fünfte.

Wenn sich ein Betrieb entscheidet, auszubilden und damit selbst für den fachlichen Nachwuchs im Betrieb

zu sorgen, müssen damit hohe Qualitätskriterien und –standards verbunden sein, die der Betrieb zu erfül-

len hat. Viel zu oft werden Überstunden in der Ausbildung als »normal« angesehen. Hier muss ein Perspek-

tivenwechsel stattfinden. Die Ausbildung ist dazu da junge Menschen für das Berufsleben zu qualifizieren,

sie findet in einer Phase statt in der Jugendliche enorme Entwicklungsschübe machen. Gerade deshalb ist

es wichtig, dass gesetzliche und tarifvertragliche Arbeitszeiten eingehalten werden.

Jugendarbeitsschutz

Für Auszubildende, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, gelten bezüglich der Arbeitszeiten

die gesetzlichen Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG). Dort ist unter anderem festgelegt,

dass minderjährige Auszubildende grundsätzlich maximal 40 Stunden wöchentlich und acht Stunden täg-

lich arbeiten dürfen. Auch wenn Überstunden geleistet werden, dürfen diese Zeiten von einigen Ausnah-

men abgesehen nicht überschritten werden (§ 8 JArbSchG).

a Knapp 11 Prozent der Auszubildenden unter 18 Jahren arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche.

a Etwa ein Drittel der minderjährigen Auszubildenden (26,7 Prozent) machen regelmäßig Überstunden,

von denen weniger als zwei Drittel (62 Prozent) dafür einen Freizeitausgleich bekommt

Statt jedoch dauerhafte Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz konsequenter ahnden zu wollen,

diskutiert die Politik über eine Verschlechterung des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu Ungunsten der Ju-

gendlichen: Einige Arbeitgeber/innen haben unter anderem gefordert, längere Arbeitszeiten für Jugendliche

unter 18 zu erlauben. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass der Jugendarbeitsschutz mindestens

erhalten bleibt, dass junge Menschen ausgebildet und nicht ausgebeutet werden. Die im Report dokumen-

tierten Verletzungen zeigen einmal mehr: Es darf nicht zu einer rechtlichen Aushöhlung des Jugendarbeits-

schutzes kommen, wie er von einigen Bundesländern befürwortet wird. Vor dem Hintergrund zunehmender

Arbeitsbelastung in den Betrieben und des relativ hohen Unfallrisikos Jugendlicher am Arbeitsplatz wäre

letztlich eher eine Ausweitung des Jugendarbeitsschutzes erforderlich statt seiner Einschränkung.

1. Gesamtbewertung
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1. Gesamtbewertung

Zufriedenheit mit der Ausbildung

Neben den objektiv messbaren Faktoren wie Einhaltung der Ausbildungsinhalte, Überstunden etc. spielt

auch der subjektive Eindruck der Auszubildenden bei der Bewertung ihrer Ausbildung eine Rolle. Zudem

besteht zwischen der Ausbildungszufriedenheit und den Kriterien, die zu »Ausbildungsabbrüchen« führen

können, eine Verbindung.

a Auszubildende, in deren Betrieb eine Interessenvertretung besteht (Betriebsrat, Personalrat, Jugend-

und Auszubildendenvertretung), sind zu 83,5 Prozent (sehr) zufrieden mit ihrer Ausbildung. Zum Ver-

gleich: Bei den Auszubildenden, in deren Betrieb keine betriebliche Mitbestimmung stattfindet, sind es

mit 58,8 Prozent rund 30 Prozent weniger.

a 11,2 Prozent der Auszubildenden geben an, schon einmal eine Ausbildung abgebrochen zu haben.

Wo Gremien der betrieblichen Mitbestimmung über die Ausbildungsqualität wachen, fühlen sich junge

Menschen naturgemäß besser aufgehoben und besser ausgebildet. Im Oktober/November 2010 stehen in

den Betrieben die Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) an. Die Gewerkschaften

informieren Auszubildende über die Bedeutung der Jugend- und Auszubildendenvertretungen und über

Mitbestimmungsmöglichkeiten in den hessischen Berufsschulen, z.B. während der Berufsschultouren. 

Diese Kooperationen sind sinnvoll und sollten ausgebaut werden.
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Exkurs: Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und im Lebensmittelhandwerk

Mit Blick auf die Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe und dem Lebensmittelhandwerk, erkennt man

im Vergleich zu den übrigen Berufen noch deutlichere Mängel in der Qualität der Ausbildung. Nahezu in

allen betrachteten Punkten stellen die Auszubildenden ihrer Ausbildung ein schlechteres Zeugnis aus.

Ausbildungsinhalte: 

a 48,7 Prozent der Auszubildenden haben einen Ausbildungsplan; davon geben allerdings 37,2 Prozent

an, die Inhalte »gar nicht« oder »etwas« zu kennen

Arbeitszeit und Überstunden: 

a Mit 54,2 Prozent gibt über die Hälfte der Auszubildenden an, mehr als 40 Stunden zu arbeiten (übrige

Berufe 12 Prozent); bei 33,6 Prozent liegt die Ausbildungszeit sogar bei 45 Stunden und mehr (übrige

Berufe 2,3 Prozent) 

a Zusätzlich geben 52,4 Prozent an, regelmäßig Überstunden zu machen; 14,3 Prozent dabei mindestens

11 Stunden. 37,4 Prozent bekommen dafür weder finanziellen noch Freizeitausgleich.

Fachliche Qualität des Betriebes

a 20 Prozent der Auszubildenden bewerten ihre Ausbildung als »ausreichend« oder »mangelhaft« immer-

hin geben trotz aller Umstände 61,5 Prozent die Bewertung (sehr) gut; bei den übrigen Berufen sind es

12,9 Prozent, die eine schlechte Note geben gegenüber knapp 69 Prozent, die ihre Ausbildung als

(sehr) gut bewerten.

Statt das Problem hier anzuerkennen und zu handeln, wird von den betroffenen Verbänden immer von

 einzelnen »schwarzen Schafen« gesprochen. Die Bundesregierung plant sogar im Koalitionsvertrag »Ausbil-

dungshemmnisse im Gastgewerbe« durch ein »flexibleres Jugendarbeitsschutzgesetz« abzubauen. Und das,

wo jeder Fünfte seinem Betrieb mit den Schulnoten 4-5 das Zeugnis »nicht ausbildungsreif« ausstellt. Statt

Lockerung von Vorgaben muss es vielmehr darum gehen, auf die Einhaltung von Regelungen zu achten

und Jugendliche in ihrer Ausbildung in Schutz zu nehmen vor Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und einem

sträflichen Umgang mit ihrer Gesundheit.

1. Gesamtbewertung
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2. Einzelbewertungen

2 vgl. BiBB Report, 3. Jahrgang,
Heft 8, März 2009.

2.1 Ausbildungsinhalte

Gute Arbeit basiert auf einer guten Ausbildung. Doch was macht eine gute Ausbildung aus? Als zentrales

Element ist hier die Bereitschaft der Betriebe zu nennen, Ausbildung als Investition in die Zukunft zu begrei-

fen. Denn dass es sich bei der Berufsausbildung um eine für die Betriebe lohnende Investition handelt, hat

das Bundesinstitut für Berufsbildung im Jahr 2009 eindeutig bestätigt. 2 

Mit der Entscheidung, selbst für den fachlichen Nachwuchs im Betrieb zu sorgen, sollten daher auch hohe

Qualitätskriterien und -standards verbunden sein. Diese Prämisse haben Unternehmen bei anderen Investi-

tionen ja auch. Insbesondere vor dem Hintergrund des größer werdenden Fachkräftemangels muss klar

sein, dass jede Firma nur so gut ist wie die Summe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Wettbewerb

um die besten BewerberInnen und ebenso wie um die auslernenden Azubis mit den besten Abschlüssen

hat längst begonnen. Entscheidend ist und bleibt es daher, wie die Ausbildung im Betrieb ausgestaltet ist. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die Ausbildungsinhalte. Wird tatsächlich das vermittelt, was für die Ausübung

des Ausbildungsberufes im globalen Wettbewerb von Nöten ist? Wird der Ausbildungsrahmenplan auf der

betrieblichen Ebene zeitlich und inhaltlich so umgesetzt wie es von den zuständigen Stellen vorgegeben ist?

Bei den meisten Betrieben können diese Fragen mit Ja beantwortet werden, bei einigen aber geht dies

nicht. Ausbildungsfremde Tätigkeiten im größeren Ausmaß finden sich noch immer viel zu oft im Ausbil-

dungsalltag wieder.
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2.1.1 Einhalten des Ausbildungsplanes

Wird der Ausbildungsplan nicht eingehalten, führt das bei vielen Auszubildenden schnell zu Schwierig -

keiten. Sie spüren bereits in der Berufsschule, dass ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben

besser sind. Denn diese bringen aus der betrieblichen Praxis einen Wissensvorsprung mit, der ihnen selbst

fehlt. Von den 113 Auszubildenden, die ihren Ausbildungsplan sehr gut kennen, geben insgesamt 89,9

 Prozent an, dass der Ausbildungsplan immer oder häufig eingehalten wird. Bei 8,1 Prozent ist dies jedoch

nur manchmal und bei 1,9 Prozent selten der Fall. 

Beim Vergleich der unterschiedlichen Betriebsgrößen fällt auf, dass es einen Zusammenhang zwischen der

Vermittlung von Ausbildungsinhalten und der Anzahl der MitarbeiterInnen und damit der Größe des Ausbil-

dungsbetriebs gibt. So gaben rund 87,3 Prozent der Auszubildenden in Firmen mit bis zu 500 Mitarbeite-

rInnen an, ihre Ausbildungspläne werden immer oder häufig eingehalten. Bei Auszubildenden aus Betrie-

ben mit mehr als 500 MitarbeiterInnen sind dies 94 Prozent. Umgekehrt beträgt der Anteil der befragten

Auszubildenden, die sich darüber beklagen, dass ihr Ausbildungsplan selten eingehalten wird, in Firmen

mit höchstens 500 MitarbeiterInnen 3,1 Prozent. In Großunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gab

kein Auszubildender bzw. keine Auszubildende an, dass der Ausbildungsplan nie eingehalten wird. Hier 

ist der Arbeitsdruck, der auf den einzelnen MitarbeiterInnen – und damit auch auf den Auszubildenden –

lastet, anscheinend noch nicht ganz so hoch wie bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

Abbildung 1: 
Einhalten des Ausbildungsplans.

»Die Vereinbarungen aus dem
 Ausbildungsplan werden eingehalten«,
Angaben in Prozent von 113
 Auszubildenden, die angaben, ihren
 Ausbildungsplan sehr gut zu kennen und
die auf obige Frage geantwortet haben.
Es wurden bewusst nur diese
 Auszubildenden berücksichtigt, da nur
sie auch tatsächlich beurteilen können,
ob die Ausbildungspläne eingehalten
werden.

2. Einzelbewertungen

Einhalten des Ausbildungsplans

immer
39,2%

häufig
50,7%

manchmal 8,1%

selten 1,9%
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 2: 
Ausbildungsfremde Tätigkeiten.

»Ich muss Tätigkeiten verrichten, die
 eindeutig nicht zu meiner Ausbildung

 gehören«, Angaben in Prozent von 450
Auszubildenden, die angaben ihren

 Ausbildungsplan sehr gut oder gut zu
kennen und die auf obige Frage

 geantwortet haben, da nur diese objektiv
einschätzen können, ob eine zu

 verrichtende Tätigkeit tatsächlich
 ausbildungsfremd ist.

2.1.2 Verrichtung von ausbildungsfremden Tätigkeiten

Viel zu häufig werden Auszubildende während ihrer Ausbildungszeit zu Tätigkeiten herangezogen, die

nichts mit ihrer eigentlichen Ausbildung zu tun haben – und viele leiden darunter. Dabei ist es unerheblich,

ob sie als Aushilfe für fehlende MitarbeiterInnen einspringen oder private Aufträge des Chefs ausführen

müssen: als Kollege oder Kollegin auf der untersten Ebene wagt es in der Regel kaum ein Auszubildender,

dagegen anzukämpfen. Nur etwas mehr als ein Drittel aller befragten Auszubildenden gibt an, nie für aus-

bildungsfremde Tätigkeiten eingesetzt zu werden. Dabei regelt das Berufsbildungsgesetz eindeutig, welche

Aufgaben und Tätigkeiten zu den Pflichten eines Auszubildenden gehören. In weiten Teilen der Praxis sieht

es aber nach wie vor noch anders aus: So geben 9,6 Prozent der Auszubildenden an, »immer« bzw. »häu-

fig« mit ausbildungsfremden Tätigkeiten befasst zu sein.

Auch bei den ausbildungsfremden Tätigkeiten zeigt sich ein unmittelbarer Zusammenhang zur Betriebs-

größe. So geben 16 Prozent der Auszubildenden aus Firmen mit bis zu 5 MitarbeiterInnen an, immer oder

häufig zu Aufgaben herangezogen zu werden, die nicht in ihren Ausbildungsplänen zu finden sind. Bei Fir-

men mit mehr als 500 MitarbeiterInnen waren dies lediglich 8,2 Prozent. Auf der anderen Seite geben 72

Prozent der Auszubildenden aus Firmen mit bis zu 5 MitarbeiterInnen an, selten oder nie mit Tätigkeiten

beschäftigt zu werden, die nicht zu ihrer Ausbildung gehören. Auch dieser Wert stellt sich bei Firmen mit

mehr als 500 Mitarbeitern besser dar. Hier werden 75,3 Prozent selten oder nie mit ausbildungsfremden

 Tätigkeiten beschäftigt.

Eine hohe Ausbildungsqualität lässt sich kaum gewährleisten, wenn Auszubildende häufig zur Verrichtung

ausbildungsfremder Tätigkeiten gezwungen werden. Nicht selten hat dies zur Folge, dass die betroffenen

Ausbildungsfremde Tätigkeiten

immer 1,7%

häufig
7,9%

manchmal
16,8%

selten
39,3%

nie
34,3%



12 Ausbildungsreport Hessen 2010

Auszubildenden Probleme haben bzw. bekommen, ihre Prüfungen zu bestehen. Und selbst wenn die

 Abschlussprüfung gemeistert wurde, müssen diese Azubis bei ausbleibender Übernahme durch den

 Ausbildungsbetrieb befürchten, dass fehlende Kompetenzen in einem neuen Betrieb schonungslos

 aufgedeckt werden – mit allen damit verbundenen Konsequenzen.

2.2 Fachliche Anleitung und Betreuung durch AusbilderInnen

Im Berufsbildungsgesetz ist die Frage der fachlichen Anleitung klar definiert. In der Ausbildungspraxis aller-

dings wird in vielen Betrieben davon abgewichen. Zwar darf nach § 28 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz nur

ausbilden, wer »persönlich und fachlich geeignet ist«, doch nach der Aussetzung der Ausbildereignungsver-

ordnung im Jahre 2003 konnte jeder ausbilden, der sich dazu berufen fühlte. Die Intention der damaligen

Bundesregierung, mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen, erfüllte sich dadurch nur bedingt. Die

qualitativen Mängel in der Ausbildung hingegen, speziell im Bereich der fachlichen Anleitung, erhöhten

sich seitdem zusehends. Dies war einer der Gründe, warum der Spitzenverband des Deutschen Handwerks

und die Gewerkschaften auf eine Überarbeitung und Wiedereinsetzung der Ausbildereignungsverordnung

(AEVO) gedrängt haben – mit Erfolg. Seit August 2009 ist die AEVO wieder in Kraft. Bei den befragten Aus-

zubildenden schlägt sich die Aussetzung der AEVO in den entsprechenden Antworten teilweise jedoch noch

nieder, da die Befragung erst relativ kurz nach deren Wiedereinsetzung erfolgte. 

Der überwiegende Teil der Befragten gibt an, AusbilderInnen zu haben (91,3 Prozent). Bei knapp 9 Prozent

der Antwortenden sind diese jedoch selten bis nie präsent. Und dies gilt sogar unabhängig von der Firmen-

größe, d.h. in kleinen und mittleren Betrieben kommt mangelnde Präsens der AusbilderInnen ähnlich häu-

fig vor wie dies in Großbetrieben der Fall ist.

Sind die AusbilderInnen nicht ansprechbar, so bedeutet das in der Praxis häufig »learning by doing« ohne

fachliche Anleitung. Auszubildende bekommen »eigenverantwortliche Projekte« – und für den Notfall eine

Mobilfunknummer. Die Vorgesetzten appellieren dabei gern an die Flexibilität und Eigenständigkeit der

 Jugendlichen. Häufiges Nachfragen oder Fehler sind jedoch tabu.

Eine andere Auswirkung fehlenden Ausbildungspersonals am Arbeitsplatz sind Routinearbeiten. Die Aus -

zubildenden müssen Tätigkeiten ausüben, die sich ständig wiederholen. Etwas Neues lernen sie so nicht.

Für viele Betriebe ist das indes doppelt günstig: sie müssen nicht in gut geschultes Ausbildungspersonal

 investieren und verfügen gleichzeitig über billige Arbeitskräfte.

2. Einzelbewertungen
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 3: 
Betreuung durch Ausbilder/innen.

»Mein Ausbilder erklärt mir
 Arbeitsvorgänge …« , Angaben in

 Prozent von 1.099 Auszubildenden, 
die auf obige Frage geantwortet haben.

2.2.1 Betreuung durch AusbilderInnen

Von den Auszubildenden, die AusbilderInnen haben, geben mit 72,5 Prozent fast drei Viertel der Befragten

an, dass sie »immer« oder »häufig« eine gute Betreuung erhalten. Dagegen bekommen 12,8 Prozent eher

»selten« bzw. »nie« etwas beigebracht. Intensives Erklären und »sich Zeit nehmen« für Nachfragen sind

 jedoch unerlässliche Kriterien für eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Berufsausbildung. Die hohe

Unzufriedenheit vieler Jugendlicher an ihrem Ausbildungsplatz spiegelt sich auch in der hohen Zahl an

 Ausbildungsabbrüchen wider: Jeder fünfte Auszubildende in Deutschland bricht seine Ausbildung vor dem

Ende der vorgesehenen Ausbildungsdauer ab. Eine zentrale Rolle spielt dabei die aus Sicht der Auszubil-

denden mangelnde Betreuung. Werden Ausbildungsinhalte schlecht vermittelt, fühlen sich die Jugendlichen

auf sich allein gestellt und bei möglichen Fehlern zu Unrecht kritisiert. Mit dem Wissen darüber, das drin-

gend benötigtes Fachwissen fehlt, steigen der Prüfungsdruck und die Angst, nicht gut genug ausgebildet

zu  werden.

Betreuung durch Ausbilder/innen

immer
34,9%

häufig
37,6%

manchmal
14,7%

selten
8,5%

nie 4,3%
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2.3 Ausbildungszeiten und Überstunden

Auszubildende sind keine ArbeitnehmerInnen im herkömmlichen Sinne. Sie haben einen Ausbildungsver-

trag unterschrieben und sind laut Berufsbildungsgesetz im Betrieb, um den Ausbildungsberuf zu erlernen.

Dass dafür grundsätzlich keine Überstunden notwendig sind, erklärt sich eigentlich von selbst und ist auch

durch die Ausbildungsrahmenpläne inhaltlich wie zeitlich abgesichert. Dennoch gehören überlange Arbeits-

zeiten und von vornherein fest eingeplante Überstunden für viele Auszubildende zum Alltag. So geben 36,6

Prozent der Befragten an, regelmäßig Überstunden zu leisten. Unter diesen müssen mehr als zwei Drittel

(70 Prozent) in der Regel 1 bis 5 Stunden pro Woche zusätzliche Arbeit leisten. Fast jeder Vierte (24,8 Pro-

zent) muss wöchentlich 6 bis 10 Überstunden machen und selbst Angaben von mehr als 20 Überstunden

pro Woche (!) sind unter den Befragten zu finden (1,0 Prozent).

2.3.1 Wöchentliche Arbeitszeit

12,2 Prozent der befragten Azubis arbeiten über 40 bis 45 Stunden, 7 Prozent gaben sogar an, mehr als 

45 Stunden pro Woche zu arbeiten. Das ist bei weitem mehr als das Jugendarbeitsschutzgesetz vorgibt.

Dort wird in § 8 geregelt: »Minderjährige Auszubildende dürfen nicht mehr als 40 Stunden pro Woche

 arbeiten.« Und das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ergänzt für alle volljährigen Arbeitnehmer in § 3: »Die werk-

tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 Stunden nicht überschreiten.« Anspruch und Wirklichkeit

 jedoch gehen offensichtlich in vielen Betrieben weit auseinander.

Anlass zur Kritik gibt auch die Anzahl der Arbeitstage, die Auszubildende im Betrieb verbringen müssen.

Immerhin 5,1 Prozent der befragten Auszubildenden arbeiten an 6 Tagen pro Woche im Betrieb und für

 einige (1,1 Prozent) fällt selbst der Sonntag als Ruhetag aus. Berufsschulzeiten müssen dann regelrecht er-

kämpft werden. Diese Auszubildenden arbeiten nach eigenen Angaben permanent ohne Erholungsphasen. 

Lange ist ein solcher Ausbildungsalltag nicht durchzuhalten. Das belegen insbesondere die hohen Abbruch-

quoten unter den Auszubildenden, von denen im Kapitel 2.5.2 noch gesondert zu sprechen sein wird.

 Welchem Druck die Jugendlichen teilweise jedoch ausgesetzt sind wird auch daran deutlich, dass sich im

Online-Forum der DGB-Jugend unter www.doktor-azubi.de Einträge finden lassen, wonach sich einig Aus-

zubildende dazu gezwungen sehen, sich krankschreiben zu lassen, um alltägliche Erledigungen, Ämter -

besuche etc. absolvieren zu können. Diesen Jugendlichen mangelt es in der Folge auch an Zeit zum Lernen

für die Berufsschule oder gar für einen Ausgleich zum beruflichen Alltag mit Freunden oder in Verein und

Verbänden. Da häufig auch noch langen Fahrtzeiten zum Arbeitsplatz und zurück anfallen, bleibt kaum 

Zeit zu einer körperlichen und geistigen Regeneration. So benötigen die befragten Auszubildenden durch-

schnittlich etwa 35 Minuten für ihren Weg von zu Hause zum Betrieb bzw. zur Berufsschule. 3,8 Prozent 

der Auszubildenden gaben an, sogar mehr als 60 Minuten bis zu ihrem Ausbildungsbetrieb zu brauchen.

Der Weg zur Berufsschule dauert für 7,1 Prozent der Befragten mehr als eine Stunde.

2. Einzelbewertungen
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 4: 
Wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb.

»Pro Woche arbeite ich im Betrieb«,
 Angaben in Prozent von 1.228

 Auszubildenden.

Wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb

3–4 Tage

4,5–5 Tage

5,5–6 Tage

6,5–7 Tage

46,1%

42,2%

10,7%

1,1%
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2.3.2 Anrechnung des Berufsschulunterrichts auf die Arbeitszeit

Einige Auszubildende können ihre Berufsschulzeiten nicht auf die wöchentliche Arbeitszeit anrechnen, 

weil die Betriebe die im Ausbildungsvertrag festgeschriebenen Arbeitszeiten als rein betrieblich für sich

 reklamieren. 17,3 Prozent der Befragten geben an, dass sie schon Zeiten des Berufsschulunterrichts im

 Betrieb nacharbeiten mussten. Dabei geben 5,7 Prozent der Befragten sogar an, dass dies häufig oder

immer geschieht. 

In § 15 Berufsbildungsgesetz steht: »Ausbildende haben Auszubildende für die Teilnahme am Berufsschul-

unterricht und an Prüfungen freizustellen.« 

Trotzdem wenden sich immer wieder Auszubildende an die DGB-Jugend und ihr Onlineberatungsforum 

»Dr. Azubi« und beklagen sich darüber, dass sie aus der Berufsschule in den Betrieb beordert werden. Als

Gründe geben die Ausbildenden dann den Ausfall von Fachpersonal oder die Notwendigkeit zu Urlaubs -

vertretungen an, gern im Zusammenhang mit dem Hinweis auf eine vorübergehend besonders gute Auf-

tragslage. 

Viele Auszubildende geraten dadurch in eine schwierige Situation. Denn wie die Leistungen in der Berufs-

schule zu erbringen sind, ist den Betrieben oft egal. Für sie zählt zu allererst das betriebliche Engagement

ihrer Azubis. Lassen aber irgendwann die schulischen Leistungen nach, werden Abmahnungen angedroht –

und eine mögliche Übernahme nach der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis rückt oftmals in weite Ferne.

Besonders in Klein- und Familienbetrieben tritt das Problem nach Aussagen der Auszubildenden häufiger

auf.

Abbildung 5: 
Nacharbeit der Zeiten des
 Berufsschulunterrichts.

»Die Zeiten des Berufsschulunterrichts
muss ich im Betrieb nacharbeiten«,
 Angaben in Prozent von 1.228
 Auszubildenden, die auf diese Frage
 geantwortet haben.

Bis 1997 war im Jugendarbeitsschutzge-
setz geregelt, dass die Zeit, die die Aus-
zubildenden (unabhängig vom Alter) in
der Berufsschule verbringen, auf die täg-
liche betriebliche Ausbildungszeit ange-
rechnet wird. 1997 wurde diese Rege-
lung aufgrund von Forderungen der Wirt-
schaft für alle Über-18-Jährigen (ca. 75
Prozent aller Auszubildenden deutsch-
landweit) aus dem Jugendarbeitsschutz-
gesetz gestrichen. Die DGB-Jugend be-
trachtet die Berufsschulzeiten jedoch
nach wie vor als Ausbildungszeiten. Sie
müssen daher (inklusive der Wege- und
Pausenzeiten) auf die betriebliche Ausbil-
dungszeit angerechnet werden. Nach
fünf Berufsschulstunden sollte keine
Rückkehrpflicht in den Betrieb bestehen.

2. Einzelbewertungen

Nacharbeit der Zeiten des Berufsschulunterrichts

nie
82,7%

immer/
häufig
5,7%

manchmal/selten
11,6%
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 6: 
Regelmäßigkeit von Überstunden.

»Ich mache regelmäßig Überstunden«,
Angaben in Prozent von 1.240

 Auszubildenden, die auf diese Frage
 geantwortet haben.

2.3.3 Regelmäßigkeit von Überstunden

36,6 Prozent der befragten Auszubildenden leisten freiwillig oder unfreiwillig regelmäßig Überstunden. 

Die Situation der Auszubildenden insgesamt ist nicht einfach. Schließlich wollen sie einen guten Eindruck

hinterlassen und in den meisten Fällen nach Beendigung der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeits -

verhältnis übernommen werden. Nur wenige trauen sich deshalb, regelmäßige Überstunden abzulehnen.

Unter denjenigen, die angeben regelmäßig Überstunden machen zu müssen, ergibt sich folgende Ver -

teilung: 70 Prozent der Befragten geben an, bis zu fünf Überstunden pro Woche ableisten zu müssen.

 Immerhin ein Viertel der betroffenen Auszubildenden leistet durchschnittlich sogar zwischen 6 und 10

Überstunden pro Woche. Der Durchschnittswert liegt bei rund 5,1 Stunden. 

Dabei fällt auch hier ein Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Überstunden auf. 42,3 Prozent der

Auszubildenden aus Firmen mit bis zu 20 Beschäftigten gaben an, regelmäßig Überstunden ableisten zu

müssen. Bei Großbetrieben mit mehr als 500 MitarbeiterInnen sagten dies noch 25 Prozent der Befragten.

Des Weiteren besteht ein entsprechender Zusammenhang auch zwischen der Anzahl der abgeleisteten

Überstunden und der Betriebsgröße: Je größer der Betrieb, desto niedriger die Zahl der geleisteten Über-

stunden. Unter denjenigen Befragten, die regelmäßig Überstunden ableisten müssen, machen in Unterneh-

men mit bis zu 20 MitarbeiterInnen 29,5 Prozent regelmäßig mehr als sechs Überstunden. In Unternehmen

mit mehr als 500 MitarbeiterInnen sind dies nur 3,9 Prozent.

Regelmäßigkeit von Überstunden

nein
63,4%

ja
36,6%
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Abbildung 7: 
Überstunden pro Woche.

»Pro Woche leiste ich durchschnittlich …
Überstunden«, Angaben in Prozent von
448 Auszubildenden, die angegeben
haben, regelmäßig Überstunden zu
 leisten und die auf die auf diese Frage
geantwortet haben.

2. Einzelbewertungen

Überstunden pro Woche 

1–5

6–10

11–15

16–20

mehr als 20

70,0%

24,8%

2,5%

1,6%

1,0%
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 8: 
Ausgleich von Überstunden.

»Wenn ich Überstunden geleistet habe,
werden diese (1) mit Freizeit

 ausgeglichen, (2) bezahlt, (3) weder
noch, (4) weiß nicht«, Angaben in

 Prozent von 1.240 Auszubildenden, die
auf diese Frage geantwortet haben.

2.3.4 Freizeitausgleich oder Bezahlung von Überstunden

Damit Überstunden während der Ausbildung möglichst gar nicht erst entstehen, gibt es im Berufsbildungs-

gesetz (§ 17) eine gesetzliche Regelung. Diese besagt, dass Überstunden besonders zu vergüten oder 

durch Freizeit auszugleichen sind. Dies bedeutet, dass den Auszubildenden ein Zuschlag zu zahlen oder 

ein Freizeitaufschlag zu gewähren ist. Doch auch hier gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und

 (Ausbildungs-) Praxis.

Etwas mehr als zwei Drittel (67,6 Prozent) der Befragten geben an, die geleisteten Überstunden entweder

finanziell vergütet zu bekommen oder die Möglichkeit zu haben, sie durch zusätzliche Freizeit auszugleichen.

Konkret werden die Überstunden von 6,9 Prozent der Befragten monetär vergütet, während die überwie-

gende Mehrheit (60,7 Prozent) einen Freizeitausgleich geltend machen kann. Jedoch erhält fast jede bzw.

jeder Fünfte (18,5 Prozent) keinen Ausgleich für die geleisteten Überstunden. 

Wenn es hinsichtlich des Überstundenausgleichs keine klaren innerbetrieblich Regelungen gibt, also durch

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen, trauen sich viele Auszubildende nicht, nach einem entsprechenden

Ausgleich zu fragen. 

Ausgleich von Überstunden

Freizeitausgleich
60,7%

Bezahlung
6,9%

weder noch
18,5%

weiß nicht
13,4%
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2.3.5 Arbeitszeiten und Überstundenregelungen bei 
minderjährigen Auszubildenden

Für Auszubildende, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, gelten bezüglich der Arbeitszeiten

die gesetzlichen Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Dort ist unter anderem festgelegt,

dass Minderjährige Auszubildende maximal 40 Stunden wöchentlich und acht Stunden täglich arbeiten

dürfen. Auch wenn Überstunden geleistet werden, dürfen diese Zeiten auf keinen Fall überschritten werden

(§ 8 JArbSchG). Zudem müssen minderjährige Auszubildende für die Berufsschule von der Arbeit freigestellt

und die Berufsschulzeit auf die Arbeitszeit angerechnet werden (§ 9 JArbSchG). Weiterhin dürfen Jugend -

liche gemäß § 15 JArbSchG nur an fünf Tagen in der Woche arbeiten.

Umso erstaunlicher ist es daher, dass trotz dieser weit reichenden gesetzlichen Regelungen immerhin

knapp 11 Prozent der befragten Auszubildenden unter 18 Jahren angaben, durchschnittlich mehr als 40

Stunden zu arbeiten.

Berücksichtigt man weiterhin, dass etwa ein Drittel der minderjährigen Auszubildenden (26,7 Prozent)

 regelmäßig Überstunden macht, von denen weniger als zwei Drittel (62 Prozent) dafür einen Freizeitaus-

gleich bekommt, kann davon ausgegangen werden, dass viele minderjährige Auszubildende regelmäßig

deutlich länger  arbeiten als die gesetzlich vorgeschriebenen maximal 40 Stunden. Die Fünf-Tage Woche

scheint ebenfalls nicht für alle Auszubildenden unter 18 Jahren die Regel zu sein. So gaben 9,1 Prozent der

minderjährigen Auszubildenden an, mehr als fünf Tage pro Woche im Betrieb zu arbeiten.

Abbildung 9: 
Durchschnittliche wöchentliche
 Arbeitszeit (einschließlich Berufsschule)
der minderjährigen Auszubildenden.

Angaben in Prozent von 195
 Auszubildenden unter 18 Jahren, die 
auf diese Frage geantwortet haben.

2. Einzelbewertungen

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
 (einschließlich Berufsschule) der minderjährigen
Auszubildenden

bis 40 Stunden
89,1%

über 40 Stunden
10,9%
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2. Einzelbewertungen

Abbildung 10: 
Anteil von Auszubildenden, die

 regelmäßig Überstunden machen.

Angaben in Prozent von 465
 Auszubildenden, die auf die Frage: 

Ich mache regelmäßig Überstunden mit
ja geantwortet haben.

Auch andere Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes werden offensichtlich nicht durchgängig einge -

halten. So gaben 11,8 Prozent der befragten jugendlichen Auszubildenden an, die Zeiten des Berufsschul-

unterrichts zumindest in einzelnen Fällen im Betrieb nacharbeiten zu müssen, bei 13,8 Prozent ist es schon

vorgekommen, dass sie überhaupt nicht für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freigestellt wurden. 

Anteil von Auszubildenden, die regelmäßig
 Überstunden machen

unter 18

über 18

Gesamt

38,5%

36,6%

26,7%
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2.4 Ausbildungsvergütung

Auch Auszubildende sind darauf angewiesen, für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung zu erhalten.

Sie muss ein finanzielles Auskommen der jungen Menschen ermöglichen, um den Schritt in die weitest -

gehende Unabhängigkeit vom Elternhaus zu schaffen. Gleichzeitig stellt eine regelmäßige Vergütung eine

 Anerkennung für die geleistete Arbeit dar. Nun sind in den vergangenen Jahren die Ansprüche der Betriebe

an ihre (zukünftigen) Auszubildenden stetig gestiegen. Ein hohes Maß an Flexibilität, Mobilität und persön-

licher Motivation sind beinahe Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt einen der begehrten Ausbildungs-

plätze zu erhalten. Ist dies dann gelungen, so steht mit dem Ausbildungsbeginn oftmals ein Umzug in eine

eigene Wohnung bzw. ein eigenes Zimmer an, teilweise sogar in einer anderen Stadt. Hinzu kommen Kos-

ten für den öffentlichen Nahverkehr oder aber die Anschaffung eines eigenen Transportmittels. Da ist es

von zentraler Bedeutung, dass die Ausbildungsvergütung pünktlich und regelmäßig ausgezahlt wird.

Häufig ist die Frage der Ausbildungsvergütung tarifvertraglich geregelt. Das Berufsbildungsgesetz fordert

zudem allgemein eine ‚angemessene’ Bezahlung. In § 17 Abs. 1 BBiG heißt es, die Ausbildungsvergütung

sei »nach dem Lebensalter der Auszubildenden so zu bemessen, dass sie mit fortschreitender Berufsaus -

bildung, mindestens jährlich, ansteigt.«

Noch immer bestehen bei der Höhe der Ausbildungsvergütung allerdings starke Schwankungen zwischen Ost-

und Westdeutschland. Im Jahr 2009 wurden in den neuen Ländern wie bereits in den beiden vergangenen

Jahren nur 86 Prozent der Vergütungshöhe in den alten Ländern erreicht, während es in den Jahren zuvor –

seit 2001 – jeweils 85 Prozent waren. Doch nicht nur dort muss eine differenzierte Betrachtung erfolgen. Re-

gionale Unterschiede in der Bezahlung der Auszubildenden sind deutschlandweit festzustellen, so etwa auch

zwischen Nord- und Süddeutschland. Ähnliches gilt für die unterschiedlichen Branchen bzw. Berufsbilder.

Abbildung 11: 
Ausbildungsvergütung nach
 Ausbildungsjahr (Durchschnittswerte).

Durchschnittliche Ausbildungsvergütung
(Brutto) aller Befragten nach
 Ausbildungsjahren, Angaben von 
1.127 Auszubildenden.

2. Einzelbewertungen

Ausbildungsvergütung  nach Ausbildungsjahr
 (Durchschnittswerte)

583,51 Euro
621,80 Euro

704,73 Euro 738,34 Euro
Gesamt

624,19 Euro

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

€



23Ausbildungsreport Hessen 2010

2. Einzelbewertungen

Abbildung 12: 
Ausbildungsvergütung
 (Einkommensgruppen).

»Meine Ausbildungsvergütung beträgt
brutto … Euro«, Angaben in Prozent 

von 1.127 Auszubildenden.

2009 erhöhten sich die Vergütungen für
die Auszubildenden in den alten Bundes-

ländern über alle Ausbildungsjahre hin-
weg um 3,3 Prozent auf durchschnittlich

679 Euro im Monat. In den neuen
 Bundesländern gab es ein Plus von 

4,9 Prozent auf 595 Euro.

Für tarifgebundene Ausbildungsbetriebe sind die tariflichen Vergütungen verbindliche Mindestbeträge, 

d.h. niedrigere Zahlungen sind hier unzulässig, übertarifliche Zuschläge dagegen möglich. Anders ist es 

bei nichttarifgebundenen Betrieben. Sie dürfen die in ihrer Branche und Region geltenden tariflichen Aus-

bildungsvergütungen nach derzeitiger Rechtsprechung um bis zu 20 Prozent unterschreiten. Löhne, die

 dagegen 50 Prozent des Tarifes unterschreiten, sind sittenwidrig.

Die Datenbank Ausbildungsvergütungen beim Bundesinstitut für Berufsbildung hat auf der Grundlage der

unterschiedlichen Vereinbarungen aus über 600 Tarifbereichen in Deutschland die Vergütungsdurchschnitte

pro Beruf ermittelt. Dass die tatsächlich gezahlte Vergütung jedoch von diesen Durchschnittswerten erheb-

lich abweichen kann, zeigen die Angaben der befragten Auszubildenden. Sie verdienten im Gesamtdurch-

schnitt (alle Ausbildungsjahre zusammengefasst) 624,19 Euro pro Monat und damit weniger als im

 Gesamtdurchschnitt der Angaben des Bundesinstitut für Berufsbildung für 2009 (666 Euro).

Ein nicht geringer Anteil der Ausbildungsvergütung muss dabei für Fahrkosten aufgewendet werden. Ohne

einen möglichen Zuschuss des Arbeitgebers geben Auszubildende nach dieser Befragung durchschnittlich

206 Euro monatlich für ihre Fahrten zwischen ihrer Wohnung und ihrer Ausbildungsstätte aus. 

Ausbildungsvergütung (Einkommensgruppen)

bis 250 Euro

250–500

500–750

750–1.000

über 1.000

0,5%

18,3%

63,2%

17,8%

0,1%

€
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2.5 Persönliche Beurteilungen der Ausbildung

In diesem Abschnitt steht die subjektive Gesamteinschätzung der Auszubildenden in Betrieb und Berufs-

schule im Vordergrund. Fühlen sich die Auszubildenden in der Ausbildung angemessen gefordert, ohne

 jedoch überfordert zu sein? Sind sie zufrieden mit der fachlichen Qualität ihrer Ausbildung in Betrieb und

Berufsschule? Und wie zufrieden sind sie mit ihrer Ausbildung insgesamt? Haben sie Probleme, sich in ihrer

Freizeit von der Ausbildung zu erholen? Fühlen sich die Auszubildenden korrekt behandelt? Wie hoch ist der

Anteil derer, die in ihrer Branche bzw. ihrem Ausbildungsberuf verbleiben möchte? 

Mit Hilfe der Ergebnisse zu diesen Fragen soll es gelingen, einen möglichst differenzierten Einblick in den

Ausbildungsalltag junger Menschen zu erhalten.

2.5.1 Die fachliche Qualität im Betrieb

69,3 Prozent der befragten Auszubildenden sind mit der fachlichen Qualität in ihrem Ausbildungsbetrieb

zufrieden und bewerten sie mit »gut« oder »sehr gut«. Das bedeutet, dass diese Jugendlichen sich gut auf-

gehoben fühlen und mit dem Niveau ihrer Ausbildung zufrieden sind. 13,1 Prozent geben an, die fachliche

Qualität im Betrieb sei ausreichend oder mangelhaft und 17,7 Prozent bezeichnen sie als befriedigend.

Auch die Betriebsgröße spielt in der Frage der fachlichen Qualität wieder eine zentrale Rolle. So beurteilen

21,9 Prozent der befragten Auszubildenden aus kleinen Betrieben mit 1 bis 20 MitarbeiterInnen die fachli-

Abbildung 13: 
Fachliche Qualität der Ausbildung 
im Betrieb.

»Die fachliche Qualität der Ausbildung 
in meinem Betrieb ist meiner Meinung
nach …«, Angaben in Prozent von 
1.240  Auszubildenden.

2. Einzelbewertungen

Fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

25,6%

43,7%

17,7%

8,0%

5,1%
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che Qualität als »sehr gut«. In Großbetrieben mit mehr als 500 MitarbeiterInnen waren dies hingegen 35,4

Prozent. Damit bestätigen sich erneut die Abweichungen, wenn man die Ergebnisse zur Ausbildungs-Ge-

samtzufriedenheit in Bezug auf die Betriebsgröße betrachtet. Hier geben 22,2 Prozent der Befragten aus

kleinen Betrieben mit 1 bis 20 MitarbeiterInnen an, mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden zu sein. In Groß -

betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten waren es 35,6 Prozent. Umgekehrt sind 8,5 Prozent in Klein -

betrieben mit 1 bis 20 MitarbeiterInnen mit ihrer Ausbildung unzufrieden oder sehr unzufrieden, während

dies in Großbetrieben mit mehr als 500 MitarbeiterInnen nur 3,9 Prozent sind.

Dass sich nach Einschätzung der Auszubildenden die fachliche Qualität im Betrieb mit zunehmender Be-

triebsgröße erhöht könnte auch daran liegen, dass in kleineren Firmen überdurchschnittlich häufig das

 Problem fehlender AusbilderInnen auftritt. Hinzu kommt, dass mit steigender Betriebsgröße die Heran -

ziehung zu ausbildungsfremden Tätigkeiten proportional abnimmt. Damit sind große Firmen, die viel Geld

in eigene Ausbildungsbereiche stecken, für junge Auszubildende offensichtlich attraktiver als kleine oder

mittelständische Betriebe.

2.5.2 Ausbildungsabbruch – Der letzte Ausweg

Der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2010 belegt: Etwas mehr als jede/r fünfte Ausbildungsver-

trag (21,5 Prozent) wird deutschlandweit vorzeitig gelöst. In der großen Mehrzahl der Fälle geht dabei die

Initiative von den Auszubildenden aus und das trotz anhaltend hoher Nachfrage nach betrieblichen Ausbil-

dungsplätzen. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Nach Ergebnissen einer Studie des Bundesinstituts für

Berufsbildung aus dem Jahre 2002 waren es vor allem Probleme im Ausbildungsbetrieb (70 Prozent), die

die Jugendlichen dazu veranlassten, den letzten Ausweg in einem Ausbildungsabbruch zu sehen. Angefan-

gen bei Konflikten mit den AusbilderInnen bzw. Chefs (60 Prozent), der schlechten Vermittlung von Ausbil-

dungsinhalten (43 Prozent) und Problemen mit den Arbeitszeiten (31 Prozent) bis hin zu ausbildungsfrem-

den Tätigkeiten (26 Prozent) und persönlichen Gründen (46 Prozent) waren alle relevanten Ausbildungs -

problematiken vertreten, die auch bei der Befragung zum Ausbildungsreport eine wichtige Rolle spielen.

Von den Befragten des DGB-Ausbildungsreports 2010 geben 11,2 Prozent an, schon einmal eine Ausbil-

dung abgebrochen zu haben. Dabei lässt sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen: 12,5

Prozent aller weiblichen Auszubildenden und 10 Prozent aller männlichen Auszubildenden haben schon

eine Ausbildung vorzeitig beendet. Dass die offizielle Quote höher ist (21,5 Prozent) erklärt sich aus der

 Tatsache, dass nur junge Menschen befragt wurden, die sich schon (wieder) in einer Ausbildung befinden.

All jene, die nach einem Ausbildungsabbruch ohne neuen Ausbildungsplatz verbleiben, werden nicht

 erfasst. Ähnlich wie in der BIBB-Studie aus dem Jahr 2002 nannten die Auszubildenden auch bei der

 Befragung zum diesjährigen Ausbildungsreport ganz überwiegend Konflikte mit AusbilderInnen oder

Betriebs inhaberInnen (82,3 Prozent) als Grund für den Ausbildungsabbruch. 
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2.5.3 Zufriedenheit mit der Ausbildung

Zwischen der Ausbildungszufriedenheit und den Kriterien, die zu Ausbildungsabbrüchen führen können,

besteht offensichtlich eine deutliche Verbindung. So lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen persön -

licher Ausbildungszufriedenheit und der korrekten Behandlung durch die AusbilderInnen nachweisen. Von

den befragten Auszubildenden, die angeben, von ihren AusbilderInnen »immer« korrekt behandelt zu wer-

den, sind 95,1 Prozent mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden«, bzw. »zufrieden«. Auf der anderen Seite wer-

den 83,2 Prozent derjenigen, die »sehr unzufrieden« sind, von ihren AusbilderInnen nach eigener Aussage

nur »manchmal« (15,3 Prozent), »selten« (46,4 Prozent) oder gar »nie« (21,5 Prozent) korrekt behandelt.

Auch Überstunden oder das häufige Verrichten ausbildungsfremder Tätigkeiten haben Auswirkungen auf

die Ausbildungszufriedenheit. So geben drei Viertel (74,1 Prozent) der Befragten, die mit ihrer Ausbildung

»sehr zufrieden« sind, an, keine Überstunden leisten zu müssen. Umgekehrt sind 62,4 Prozent der Befrag-

ten aus der Kategorie »sehr unzufriedener« Auszubildender solche, die regelmäßig Überstunden ableisten

müssen. Und 93,1 Prozent der Auszubildenden, die angeben, »selten« oder »nie« ausbildungsfremde

 Tätigkeiten verrichten zu müssen, sind mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden« oder »zufrieden«. Gaben die

Abbildung 14: 
Zufriedenheit mit der Ausbildung in
 Korrelation zu den Überstunden.

»Mit meiner Ausbildung bin ich
 insgesamt …« / »Ich mache regelmäßig
Überstunden…«, Angaben in Prozent
von 1.212 Auszubildenden.

2. Einzelbewertungen

Zufriedenheit mit der Ausbildung 
in Korrelation zu den Überstunden
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Abbildung 15: 
Fachliche Qualität der Berufsschule.

»Die fachliche Qualität meines Berufs-
schulunterrichts finde ich…«, Angaben

in Prozent von 1226 Auszubildenden.

Befragten jedoch an, »immer« oder »häufig« zu Tätigkeiten herangezogen zu werden, die nicht in ihrem

Ausbildungsplan stehen, dann sank der Anteil der »sehr Zufriedenen« oder »Zufriedenen« auf knapp auf

69,8 Prozent.

Eine mögliche Über- oder Unterforderung kann ebenfalls Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit haben.

Unter denjenigen Auszubildenden, die insgesamt »sehr zufrieden« oder »zufrieden« sind, fühlen sich 88,8

Prozent weder unter- noch überfordert. Bei Auszubildenden, die »unzufrieden« oder »sehr unzufrieden«

sind, sinkt der Anteil derer, die sich weder unter- noch überfordert fühlen, auf 43,3 Prozent. 19 Prozent

 klagen über eine Überforderung und 37,7 Prozent über eine Unterforderung. 

2.5.4 Die fachliche Qualität in der Berufsschule

Eine Mehrheit der befragten Auszubildenden (54,8 Prozent) betrachtet die fachliche Qualität des Unter-

richts in der Berufsschule als »gut« oder »sehr gut«. Mehr als ein Viertel bezeichnet sie als »befriedigend«

(29,8 Prozent). Immerhin 15,3 Prozent bewerten die Unterrichtsqualität jedoch nur als »ausreichend« bis

»mangelhaft«.

Häufig führt nach Angaben der befragten Auszubildenden die schlechte schulische Ausstattung zu schlech-

ten Bewertungen. Dies umfasst personelle wie materielle Mängel gleichermaßen. Als personelle Mängel

werden dabei in erster Linie häufige Unterrichtsausfälle angeführt. Dies könnte eine Folge von Pensionie-

rungswellen bei ausbleibenden Neubesetzungen sein. Bekommen die Auszubildenden durch ausgefallene

Fachliche Qualität der Berufsschule

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

7,9%

46,9%

29,8%

10,6%

4,7%
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Wissensvermittlung dann Schwierigkeiten bei der Zwischen- oder Abschlussprüfung, bleiben sie mit diesem

Problem häufig allein.

Auch vollzeitschulische Ausbildungsgänge und Qualifikationsmaßnahmen im Übergangssystem ohne

 Berufsabschluss führen nach wie vor zu einer Überlastung des Lehrpersonals. Dies geht auch zu Lasten

 derjenigen BerufsschülerInnen, die sich in einer dualen Ausbildung befinden. Zudem schaffen hohe

 Krankenstände beim Lehrpersonal sowie häufige Vertretungen und zu volle Klassenverbände allzu oft 

ein schlechtes Lernklima. 

Die Rolle der Berufsschule im Rahmen einer dualen Ausbildung sollte nicht unterschätzt werden. Insbeson-

dere kann guter Unterricht für viele Auszubildenden dazu beitragen, etwaig fehlende Ausbildungsinhalte

und mangelnde fachliche Anleitung im Betrieb über die theoretische Wissensvermittlung wenigstens teil-

weise zu kompensieren. Zudem bietet die Berufsschule den Auszubildenden die Möglichkeit, ihren Wissens-

stand mit dem anderer Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Betrieben zu vergleichen. Auch können

die Lehrerinnen und Lehrer im Fall von Defiziten oder anderen Problemen im Ausbildungsalltag als Vermitt-

lerInnen eine wichtige Rolle spielen. Daher bedarf es erhöhter Anstrengungen, um eine bessere finanzielle

und damit auch personelle Ausstattung der Berufsschulen als Investition in den Nachwuchs von Fachkräf-

ten zu begreifen und entsprechend umzusetzen.

2.5.5 Zufriedenheit durch Interessenvertretung

Eine Interessenvertretung im Betrieb, also eine Jugend- und Auszubildendenvertretung oder ein Betriebs-

bzw. Personalrat, kann sich für Auszubildende als extrem hilfreich erweisen. Dort finden sie Kolleginnen

und Kollegen, an die man sich mit Problemen wenden kann, die die internen Strukturen des Betriebs ken-

nen und dabei helfen können, die Positionen der Auszubildenden rechtlich abzusichern. Entsprechend lässt

sich auch in diesem Jahr wieder ein Zusammenhang zwischen den Aussagen zur Gesamtzufriedenheit mit

der Ausbildung und dem Bestehen einer Interessenvertretung im Betrieb feststellen. Auszubildende, in

deren Betrieben es eine betriebliche Interessenvertretung gibt (43,6 Prozent 3), sind deutlich zufriedener als

jene, die mit ihren Problemen im Betrieb allein fertig werden müssen (37,0 Prozent). Immerhin rund ein

Fünftel der Befragten (19,4 Prozent) kann jedoch keine Aussage darüber treffen, ob in ihrem Ausbildungs-

betrieb überhaupt eine betriebliche Interessenvertretung existiert.

Unter den befragten Auszubildenden, die auf eine betriebliche Interessenvertretung zurückgreifen können,

geben 83,5 Prozent an, mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden« oder »eher zufrieden« zu sein. Bei den Aus -

zubildenden in Betrieben ohne Interessenvertretung waren dies nur 58,8 Prozent – und damit deutlich

 weniger. Umgekehrt sind nur 3,2 Prozent all jener mit ihrer Ausbildung »eher unzufrieden« bzw. »sehr

 unzufrieden«, die eine betriebliche Interessenvertretung an ihrer Seite wissen. Ohne diesen Beistand liegt

der Anteil bei 12,0 Prozent und somit deutlich höher. 

Häufig existieren betriebliche Interessenvertretungen allerdings nur in mittleren und Großbetrieben. Dies

stellt Auszubildende bisweilen vor Schwierigkeiten: So geben 90,7 Prozent der Befragten aus Betrieben mit

3 bezogen auf alle Auszubilden-
den in  Betrieben mit mehr als
5 Mitarbeiter/innen.

2. Einzelbewertungen
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Abbildung 16: 
Zufriedenheit mit der Ausbildung in

 Korrelation zur Existenz einer
 betrieblichen Interessenvertretung.

»Mit meiner Ausbildung bin ich
 insgesamt…« / »In meinem Betrieb 

gibt es eine Interessenvertretung…«,
 Angaben in Prozent von 1.056

 Auszubildenden in Betrieben mit
 mindestens sechs Mitarbeiter/innen.

mehr als 500 MitarbeiterInnen an, über eine betriebliche Interessenvertretung zu verfügen. In Betrieben 

mit 251 bis 500 MitarbeiterInnen war dies noch bei 70,6 Prozent der Fall. In Betrieben mit 21 bis 250 Mit-

arbeiterInnen gaben noch 35,7 Prozent an, dass es bei ihnen eine Interessenvertretung gibt. In kleinen

 Betrieben mit zwischen 6 und 20 MitarbeiterInnen waren dies nur 11,9 Prozent. Eine hohe Ausbildungs -

zufriedenheit durch das Vorhandensein einer betrieblichen Interessenvertretung ist demnach in mittleren

und Großbetrieben eher gegeben als in Klein- und Kleinstbetrieben.

Auch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft muss in diesem Zusammenhang Erwähnung finden. Denn

78,3 Prozent der Auszubildenden, die Mitglieder einer Gewerkschaft sind, geben an, mit ihrer Ausbildung

»sehr zufrieden« oder »eher zufrieden« zu sein. Unter den Auszubildenden ohne Gewerkschaftsmitglied-

schaft machen diese Angaben jedoch nur 70,2 Prozent. »Eher unzufrieden« und »sehr unzufrieden« sind

unter den Gewerkschaftsmitgliedern nur 3,6 Prozent, während der Anteil bei den Nicht-Mitgliedern bei 7,3

Prozent liegt.

Zufriedenheit mit der Ausbildung in Korrelation 
zur Existenz einer betrieblichen  Interessenvertretung
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2.5.6 Zufriedenheit durch Übernahme

54,1 Prozent und damit die Mehrheit der Befragten gibt an, auch künftig weiter in ihrem Ausbildungsberuf

tätig sein zu wollen. Zum Befragungszeitpunkt konnten jedoch lediglich 23,9 Prozent schon sicher sagen,

dass sie in ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen werden. 

Das zeigt den hohen Grad an Unsicherheit, mit dem sich junge Menschen heutzutage beim Eintritt in das

Berufsleben konfrontiert sehen. Eine sichere Zukunftsperspektive jedoch ist gerade für junge Menschen

 extrem wichtig. Der Aspekt der Übernahme nach abgeschlossener Berufsausbildung ist daher für viele Aus-

zubildende ein wichtiges Kriterium zur Einschätzung der eigenen Ausbildungszufriedenheit. So bedeutet

eine in Aussicht gestellt Übernahme in der Regel eine gute berufliche Perspektive für die Auszubildenden.

Zudem wird so die persönliche Wertschätzung des Betriebes gegenüber seinen Mitarbeiter/innen zum

 Ausdruck gebracht.

Allerdings wussten zum Zeitpunkt der Befragung die meisten Auszubildenden (65,7 Prozent) noch nicht, ob

sie im Anschluss an ihre Ausbildung vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden. Und für 10,4 Prozent

der Befragten war bereits klar, dass es für sie nach der Ausbildung keine berufliche Zukunft im Ausbil-

dungsbetrieb gibt. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der persönlichen Ausbildungszufriedenheit wieder:

85,3 Prozent derer, die sicher wissen, dass sie übernommen werden, sind »sehr zufrieden« und »eher zufrie-

den«, und nur 2,9 Prozent gaben an, »eher unzufrieden« oder gar »sehr unzufrieden« zu sein. Anders ist es

bei den Auszubildenden, die nicht übernommen werden. Lediglich 48,8 Prozent äußern sich »eher zufrie-

den« oder »sehr zufrieden«, während 17,6 Prozent »eher unzufrieden« oder »sehr unzufrieden« sind.

Abbildung 17: 
Übernahme im Anschluss an die
 Ausbildung.

»Ich werde im Anschluss an meine
 Ausbildung übernommen…«, Angaben
in Prozent von 1.167 Auszubildenden.

2. Einzelbewertungen

Übernahme im Anschluss an die Ausbildung

Übernahme
 angekündigt

23,9%
keine Übernahme

10,4%

noch unbekannt
65,7%
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4 vgl. ausführlich: DGB Bundes-
vorstand, Bereich Jugend
(Hrsg.): Übernahmesituation von
Auszubildenden 2009/2010. Er-
gebnisse einer Befragung von
1.957 Auszubildenden in ihrem
letzten Lehrjahr. Berlin 2009.

Damit zeigt sich, dass die Wertschätzung der Persönlichkeit und der beruflichen Leistungen, die sich in

einer zugesagten Übernahme nach der Ausbildung widerspiegelt, einen erheblichen Einfluss auf die

 Gesamtzufriedenheit in der Ausbildung hat.

Die Ergebnisse der Befragung zum Ausbildungsreport 2010 beim Thema Übernahme nach der Ausbildung

spiegeln sich auch in einer weiteren Befragung der DGB-Jugend zu diesem Thema wider. Im Herbst 2009

wurden knapp 2.000 Auszubildende in ihrem jeweils letzen Ausbildungsjahr befragt, wie es für sie nach er-

folgreicher Ausbildung weitergehen würde. Nur etwas mehr als ein Drittel der Auszubildenden (36 Prozent)

hatte kurz vor Ende der Ausbildung bereits eine sichere Perspektive im Betrieb über die Ausbildungszeit

 hinaus. Etwa jeder vierte befragte Auszubildende (24 Prozent) hingegen wusste schon sicher, dass er nach

der Ausbildung nicht übernommen wird. Hinzu kommen weitere 40 Prozent, die teilweise auch kurz vor

dem Ende ihrer Ausbildung noch keinerlei Informationen darüber haben, ob ihnen eine Weiterbeschäfti-

gung nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung angeboten werden wird.

Von den 36 Prozent, die eine Übernahmezusage erhalten hatten, sollten zudem nur 38 Prozent unbefristet

übernommen werden. Für alle anderen sollte (zunächst) nur eine befristete Übernahme unterschiedlicher

Länge erfolgen. Diese Zahlen belegen: selbst ein qualifizierte Berufsabschluss ist noch lange keine Garantie

für eine gesicherte berufliche Zukunft. Vielmehr sind gerade junge Menschen stärker denn je vom Phäno-

men der prekären Beschäftigung bedroht. 4
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Die Branchen Hotellerie, Gastronomie (HoGa) und Lebensmittelhandwerk stehen immer wieder im Mittel-

punkt des öffentlichen Interesses. Dabei stehen sich freie Ausbildungsplätze und Berichte von katastropha-

len Ausbildungsbedingungen gegenüber. Im Beratungsforum der DGB-Jugend www.dr-azubi.de schildern

junge Leute erschreckende Erlebnisse über ihrer Ausbildung in diesen Berufen. Die Quote der AbbrecherIn-

nen im Hotel- und Gaststättengewerbe beträgt in den ersten Monaten der Ausbildung rund 30 Prozent. 

Mit dem vorliegenden Exkurs soll der Frage nachgegangen werden, wie es um die Ausbildungsqualität in

den Berufen Hotelfachmann/-frau; Restaurantfachmann/-frau; Koch/Köchin und Fachkraft für Lebensmittel-

handwerk in Hessen bestellt ist.

Befragt wurden 251 junge Auszubildende. Deren Antworten wurden den Aussagen der anderen befragten

Berufsgruppen gegenübergestellt.

Gesamtbewertung Exkurs

Die Ergebnisse der Befragung stellen der Qualität der Ausbildung in der Hotellerie, Gastronomie (HoGa)

und Lebensmittelhandwerk ein schlechtes Zeugnis aus. Auch wenn von offizieller Seite immer wieder

 betont wird, bei wenigen Ausbildungsbetrieben handele es sich um »schwarze Schafe« und insgesamt 

seien die Bedingungen nicht schlecht. Die Ergebnisse der Befragung zeigen hier ein anderes Bild.

Der Arbeitsalltag ist für viele Befragte geprägt von:

a langen Arbeitstagen: 54,2 Prozent arbeiten mehr als 40 Stunden; 33,6 Prozent sogar 45 Stunden und

mehr (übrige Berufe im Vergleich 12 Prozent zu 2,3 Prozent)

a regelmäßigen Überstunden ohne Ausgleich: 52,4 Prozent leisten regelmäßig im Schnitt rund 9 Stunden

Überstunden; 37,4 Prozent davon ohne finanziellen oder Freizeitausgleich

a Problemen beim erholen nach der Arbeit: 47,2 Prozent und damit fast jeder Zweite derjenigen, die

mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten, klagt über ständige oder häufige Erholungsprobleme.

a Unkenntnis der eigenen rechtlichen Situation: nur knapp 50 Prozent geben an, einen Ausbildungsplan

zu haben, kennen tun ihn davon allerdings nur zwei Drittel.

Außerdem haben Auszubildende im HoGa Gewerbe im Schnitt weniger Urlaubstage und stellen der fachli-

chen Qualität ihrer Ausbildung insgesamt ein schlechteres Zeugnis aus.

Das verstärkt den Eindruck, dass Auszubildende eher als Stütze und günstige Arbeitskraft für den laufenden

Betrieb gesehen werden statt als junge Menschen, die man in einem Ausbildungsverhältnis angestellt hat

und die begleitet und ausgebildet werden sollen.

Viele sind sich ihrer rechtlichen Situation nicht bewusst, geben an, ihren Ausbildungsplan nicht zu kennen

oder keinen zu haben, was für einen schlechten Kenntnisstand spricht. So sind sie nicht in der Lage zu be-

urteilen, was sie eigentlich lernen sollen und wo ihre Rechte aber auch Pflichten in der Ausbildung liegen.

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe
 inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk



33Ausbildungsreport Hessen 2010

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Abbildung 18: 
durchschnittliche wöchentliche

 Arbeitszeit (Angaben in Prozent)

Es gilt hier dringend nachzubessern und in der Branche nicht nur den »Dienst am Kunden« im Blick zu

haben, sondern sich auch um die eigenen Beschäftigten zu kümmern. Sonst muss man sich nicht wundern,

wenn es in diesen Berufen zukünftig noch deutlich schwieriger wird engagierte und interessierte junge

Menschen zu finden.

3.1 Ausbildungs- und Arbeitszeiten

Die Ausbildungsrahmenpläne geben für die einzelnen Berufe vor, welche Inhalte in welcher Zeit erlernt

werden müssen. Dadurch bekommen die Auszubildenden und die ausbildenden Betriebe eine zeitliche

Struktur vorgegeben, die sich weitgehend bewährt. Die durchschnittlichen wöchentlichen Ausbildungs -

zeiten müssten über die Berufe und Branchen hinweg folglich sehr ähnlich sein.

Die tatsächlichen wöchentlichen Ausbildungszeiten der Berufe in der Hotellerie, Gastronomie und im Lebens-

mittelhandwerk unterscheiden sich jedoch enorm von den übrigen Berufen. Über 50 Prozent der Auszubil-

denden geben an, dass sie durchschnittlich mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. In allen anderen

Berufen sind dies nur 12 Prozent. In den ausgewählten Berufen liegt die Ausbildungszeit für 33,6 Prozent

der Auszubildenden sogar bei 45 Stunden und mehr, während es bei den übrigen Berufen 2,3 Prozent sind.

Diese Ergebnisse zeigen, dass viele Auszubildende wesentlich mehr arbeiten als vom Ausbildungsrahmen-

plan vorgesehen. Wenn man davon ausgeht, dass die vorgesehenen Zeiten in den Rahmenplänen realis-

tisch umsetzbar sind, verrichten die Auszubildenden in ihrer Mehrarbeit offensichtlich Tätigkeiten, die nicht

unmittelbar für ihre Ausbildung notwendig sind. Es liegt nahe, zu vermuten, dass die Auszubildenden als

»normale« Beschäftigte eingesetzt werden.

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

45,8%

bis einschließlich 40 Stunden über 40 Stunden

12,2%87,8%

54,2%
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3.1.1 Freistellung für die Berufsschule

Nur 4,8 Prozent Auszubildenden der ausgewählten Berufe sind weniger als 5 Tage in der Woche im Betrieb,

während es bei den anderen Auszubildenden mit 49,3 Prozent knapp die Hälfte ist. Das deutet bereits da-

raufhin, dass Berufsschulzeiten hier eher korrekt angerechnet werden und dass die Berufe in Unternehmen

ausgebildet werden, in denen bessere Ausbildungsbedingungen herrschen. Gründe hierfür sind vor allem,

dass Gesetze und Tarifverträge ernstgenommen und befolgt werden, dass es Ausbildungszeitregelungen

gibt, zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen und die Ausbildung von einem/r AusbilderIn überwacht wird,

die/der für die Betreuung der Auszubildenden freigestellt ist.

Auf die konkrete Frage nach der Freistellung für die Berufsschule, die gesetzlich in vollem Umfang vor -

geschrieben ist, haben über ein Fünftel der Auszubildenden der ausgewählten Berufe geantwortet, dass 

sie die Berufsschulzeiten mindestens manchmal nacharbeiten müssen.

Abbildung 19: 
Die Zeiten des Berufsschulunterrichts
muss ich immer/häufig/manchmal im
 Betrieb nacharbeiten (Angaben in
 Prozent)

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Die Zeiten des Berufsschulunterrichts muss ich
immer/häufig/manchmal im Betrieb nacharbeiten 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe 7,6%

21,5%
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3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Abbildung 20: 
Ich mache regelmäßig Überstunden

 (Angaben in Prozent)

3.1.2 Überstunden und Überstundenausgleich

Über die Hälfte der Auszubildenden in den Berufen der Hotellerie, Gastronomie und des Lebensmittelhand-

werks machen regelmäßig Überstunden. Ständig lange Arbeitszeiten rauben den Auszubildenden Zeit, die

sie zum Lernen und (gerade beim Berufseinstieg) zur Erholung bräuchten. Der Kommentar einiger Berufs-

schullehrer: »Ich wecke meine Köche nicht – ich weiß, wie sie arbeiten.«

Die Chance, die Ausbildung mit größtmöglichem Erfolg abzuschließen, wird dadurch verschlechtert. Für

manche Auszubildenden sogar unmöglich. Auszubildende sind im Betrieb um ihren Beruf zu lernen, sie

 sollten dabei nicht als billige Arbeitskräfte herhalten.

Auch die Anzahl der wöchentlichen Überstunden unterscheidet sich im Hotel- und Gaststättengewerbe und

Lebensmittelhandwerk deutlich von anderen Ausbildungsberufen. Durchschnittlich arbeiten die Auszubil-

denden dort 8,7 Stunden mehr pro Woche. In anderen Berufsgruppen ist es nicht einmal die Hälfte.

Noch dramatischer wird es, wenn man sich die Überstundenverteilung im Detail ansieht. 14,3 Prozent der

Azubis in HoGa-Berufen machen mindestens 11 Überstunden pro Woche. Bei 4 Prozent sind es sogar mehr

als 20 Stunden. Das heißt, diese jungen Menschen arbeiten mindestens 60 Stunden in der Woche. Dadurch

wird deutlich, dass in zahlreichen Unternehmen Ausbildungs- und Arbeitszeiten die Regel sind, die sich

 außerhalb jeglicher gesetzlichen Regelung befinden.

Fast 40 Prozent der Befragten in den ausgewählten Berufen geben an, dass ihre Überstunden nicht durch

Freizeit oder Bezahlung ausgeglichen werden. Bei den übrigen Berufen berichten nur knapp 15 Prozent von

fehlendem Ausgleich. Diese Mehrarbeit muss vermieden werden. Wenn es »Notfälle« gibt muss zumindest

für einen Freizeitausgleich gesorgt werden. 

Ich mache regelmäßig Überstunden 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

47,6%

nein ja

34,2%65,8%

52,4%
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Kurz zusammengefasst: In einer ordentlich gegliederten und betreuten Ausbildung sind keine Überstunden

notwendig. 

Abbildung 21: 
Durchschnittliche Zahl der Überstunden
pro Woche (Anteile in Prozent)

Abbildung 22: 
Regelung des Überstundenausgleichs
(Angaben in Prozent)

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Durchschnittliche Zahl der Überstunden pro Woche 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

34,9% 50,8%

1 bis 5 6 bis 10 11 bis 15 16 bis 20 mehr als 20

3,2%

7,1%

4,0%

78,3% 18,0%

1,2%

2,2%

x,x%

Regelung des Überstundenausgleichs 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

39,9% 6,3
%

Freizeitausgleich Bezahlung weder noch weiß nicht

37,4% 16,4%

64,8% 8,0% 14,3% 12,9%
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3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Abbildung 23:
Ich habe Probleme, mich nach der

 Ausbildung in meiner Freizeit zu erholen
 (Angaben in Prozent)

3.1.3 Arbeits- und Erholungszeiten

Wer viel arbeitet, hat Probleme, während der Erholungsphasen tatsächlich abzuschalten. Beträgt die

 Wochenarbeitszeit bis zu 40 Stunden, geben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie selten oder nie

Probleme haben, sich in ihrer Freizeit zu erholen. Weitere 25,8 Prozent berichten, dass sie manchmal

 Probleme damit haben. Acht von zehn Auszubildenden haben also kaum Schwierigkeiten, nach Feierabend,

am Wochenende oder im Urlaub abzuschalten. 

Ein deutlich anderes Bild dagegen ergibt sich bei denjenigen, die mehr als 40 Stunden in der Woche

 arbeiten. Hier klagt fast jeder Zweite über ständige oder häufige Erholungsprobleme. Und nur ein Drittel

der Befragten hat selten oder nie Schwierigkeiten während der Erholungsphasen.

Betriebe, die ihre Auszubildenden mehr als 40 Stunden arbeiten lassen, verstoßen nicht nur gegen das

 Gesetz, sondern setzen die Beschäftigten zudem einem hohen Gesundheitsrisiko aus. Überproportional

 betroffen sind Auszubildende und Beschäftigte aus dem Hotel- und Gastsstättengewerbe und dem Lebens-

mittelhandwerk.

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung 
in meiner Freizeit zu erholen 

bis 40 Wochen-
stunden

über 40 Wo-
chenstunden

24,5% 31,4%

nie selten manchmal häufig immer

25,8% 13,5% 4,8
%

11,8% 17,9% 23,2% 30,9% 16,3%
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3.2 Arbeitswege und Fahrtkosten

Auszubildende aus dem Hotel- und Gaststättenbereich und dem Lebensmittelhandwerk haben deutlich

 kürzere Wege zur Arbeitsstelle. Während die durchschnittliche Dauer zum Ausbildungsbetrieb bei fast 40

Minuten liegt, sind diese Auszubildenden nur 26 Minuten jeden Tag unterwegs. 

Hier zeigt sich die hohe Flexibilität der Azubis bezüglich Wohnortwechsel und Anschaffung eines eigenen

PKW. Für diese Flexibilität fallen im Schnitt 200,00€ für Fahrtkosten an. Bei einer Ausbildungsvergütung

von 600,00 € im 1. Ausbildungsjahr eine große Summe. 

Abbildung 24: 
Für meinen Weg von zu Hause zum
 Betrieb/zur Berufsschule benötige ich …
Minuten.

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Für meinen Weg von zu Hause zum Betrieb /
zur Berufsschule benötige ich … Minuten.

zum Betrieb

zur Berufs-
schule

39,2

26,0

36,8

35,5

HoGa-Berufe sonstige Berufe
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3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Abbildung 25: 
Ich habe für den betrieblichen Teil meiner

Ausbildung einen Ausbildungsplan
 (Angaben in Prozent)

3.3 Kenntnis und Einhalten des Ausbildungsplanes

Der betriebliche Ausbildungsplan ist eine an den jeweiligen Betrieb angepasste Verfeinerung des Ausbil-

dungsrahmenplans. Er dient dem ausbildenden Betrieb genauso wie dem Auszubildenen als zeitlicher und

sachlicher Rahmen der Ausbildung. Dabei ist ein Ausbildungsplan für Auszubildende auch ein Instrument

zum Schutz vor ausbildungsfremden Tätigkeiten, auf den sie einen rechtlichen Anspruch haben. Die

 Betriebe müssen dafür Sorge tragen, dass Auszubildende ihren Ausbildungsplan kennen und die darin

 vorgesehenen Tätigkeiten auch erlernen. 

Wie die Umfragen unter den hessischen Auszubildenden ergaben, haben jedoch nur etwa 60 Prozent aller

Befragten einen Ausbildungsplan. 

Auch in dieser Frage schneiden die Betriebe aus dem Bereich Hotellerie, Gastgewerbe und Lebensmittel-

handwerk wieder deutlich schlechter ab. Dort geben nur 48,7 Prozent an, einen Ausbildungsplan zu haben.

Bei den übrigen Berufen sind es 63,7 Prozent. Der Spielraum für ausbildungsfremde Tätigkeiten ist hier

folglich besonders hoch. 

Einen Ausbildungsplan zu haben, bedeutet jedoch noch nicht, dass die hessischen Auszubildenden ihn

auch tatsächlich kennen. 

Knapp zwei Drittel der Befragten mit einem Ausbildungsplan kennen die Inhalte.

Daraus kann man schließen, dass nur knapp mehr als ein Drittel der Azubis im Hotel- und Gaststätten -

bereich und Lebensmittelhandwerk von ihren ausbildenden Betriebe einen Überblick über die Inhalte ihrer

Ausbildung vermittelt bekommen. 

Ich habe für den betrieblichen Teil meiner
 Ausbildung einen Ausbildungsplan 

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe 63,7%

48,7%
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Mit der mangelnden Kenntnis über die Inhalte des Ausbildungsplanes geht oft auch ein Mangel an Wissen

über die Rechte in der Ausbildung einher. 

Das wird unter anderem daran deutlich, wie die Auszubildenden mit dem Führen ihres Berichtsheft um -

gehen. Das Berufsbildungsgesetz regelt: Das Führen des Berichtsheftes ist Teil der beruflichen Ausbildung.

Folglich müsste das Berichtsheft im Betrieb ausgefüllt werden. Das macht allerdings nur jeder Zweite

 Auszubildende. 

Abbildung 26: 
Ich kenne meinen Ausbildungsplan …
(Angaben in Prozent)

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Ich kenne meinen Ausbildungsplan…

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

13,3% 49,6%

sehr gut gut etwas überhaupt nicht

30,1% 7,1
%

16,4% 48,5% 29,1% 6,0
%



41Ausbildungsreport Hessen 2010

3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Abbildung 27: 
Die fachliche Qualität der Ausbildung im

Betrieb ist meiner Meinung nach …
 (Angaben in Prozent)

3.4 Fachliche Qualität im Betrieb

Viele der Auszubildenden geben an, sie wollten auch nach der Ausbildung im erlernten Beruf tätig sein.

Ihre Antworten stellen jedoch der Ausbildung in den ausgewählten Berufen kein gutes Zeugnis aus. Be-

trachtet man die Bewertung der fachlichen Qualität in der Ausbildung, so geben 61,5 Prozent der Auszubil-

denden im Hotel- und Gaststättengewerbe und Lebensmittelhandwerk sehr gut bis gut an. Das ist weniger

als in anderen Berufen, wo knapp 70 Prozent der Befragten ihre Ausbildung als sehr gut bis gut bewerten.

Demgegenüber erteilen aber immerhin 20 Prozent der Azubis im Bereich HoGa und Lebensmittelhandwerk

hier die Noten 4-5. Wenn Jugendliche sich mit diesen Noten auf einen Ausbildungsplatz bewerben, gelten

sie schnell als »nicht ausbildungsreif«.

Somit könnten wir auch 20 Prozent der Betriebe im HoGa-Bereich als nicht ausbildungsreif bezeichnen.

Die fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb 
ist meiner Meinung nach …

HoGa-Berufe

Nicht-HoGa-
 Berufe

16,9% 44,6%

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

18,5% 11,6% 8,4%

26,9% 42,0% 8,0%18,1% 4,9
%
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3. Exkurs: Hotel- und Gaststätten gewerbe  inklusive Fachkräfte für  Lebensmittelhandwerk

Kennzeichen einer qualitativ hochwertigen
 Ausbildung:

a Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

a Ausbildung im Sinne des Ausbildungsrahmenplans

a Betrieblicher Ausbildungsplan

a Ausreichende Erholungsphasen – Work-life-Balance

a Die Anleitung an modernen Maschinen, Computern und Werkzeugen.

a Die kostenlose Bereitstellung der Ausbildungsmittel für den Betrieb und die Berufsschule.

a Freigestelltes, qualifiziertes und geprüftes Ausbildungspersonal mit fachlichen und

 pädagogischen Kenntnissen.

a Die Ausbildung in kleinen Arbeitsgruppen.

a Ausbildungsstandkontrollen statt Leistungskontrollen einzelner Auszubildender.

a Eine enge Kooperation zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb.

a Freistellung nach der Berufsschule.

Außerdem:

a Unbefristete Übernahme nach der Ausbildung

a Besserer Jugendarbeitsschutz 

a Internationale Ausbildung – Austauschmöglichkeiten während Ausbildung
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4. Auswertungsverfahren 
und Methodik

Die Befragung der Auszubildenden für die vorliegende Erhebung fand ganz überwiegend im Rahmen der

sogenannten Berufsschultouren der DGB-Jugend statt. Dabei handelt es sich um Bildungsangebote der

 Gewerkschaften für Oberstufenzentren bzw. Berufschulen. Sie wurde schriftlich vor Ort anhand des im An-

hang dargestellten Fragebogens im Zeitraum von September 2009 bis Mai 2010 überwiegend klassenweise

durchgeführt. Durch die regionale Streuung und die unterschiedliche Zusammensetzung der Berufsschul-

klassen sind maßgebliche Aspekte, wie etwa die Betriebsgröße, Tarifbindung, städtische/ländliche Lage in

der Stichprobe zufällig verteilt.

Insgesamt konnten die Angaben von 1.240 Auszubildenden aus 23 der 25 laut Bundesinstitut für Berufs -

bildung meistfrequentierten Ausbildungsberufen des Jahres 2008 in die Auswertung aufgenommen wer-

den. Um die Vergleichbarkeit der Angaben zu gewährleisten, wurden ausschließlich Erhebungsdaten von

Auszubildenden, die sich innerhalb einer betrieblichen Ausbildung (duales System) befinden, in die Stich-

probe einbezogen. Um in der Gesamtdarstellung Verzerrungen durch die Über- bzw. Unterrepräsentanz

 einzelner Berufe in der Stichprobe auszugleichen, wurden die einzelnen Berufe in den Auswertungen

gemäß ihres tatsächlichen Anteils an Auszubildenden gewichtet. 
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Abbildung 28: 
Verteilung der befragten Auszubildenden
nach Geschlecht. 

Angaben von 1.232 Auszubildenden in
Prozent.

Abbildung 29: 
Verteilung der befragten Auszubildenden
nach Alter. 

Angaben von 1.232 Auszubildenden in
Prozent.

5. Anhänge

Verteilung der befragten  Auszubildenden 
nach Geschlecht

männlich
63,1%

weiblich
36,9%

Verteilung der befragten  Auszubildenden nach Alter

unter 18

18–21

22–25

über 25

16,4%

62,3%

17,6%

3,7%
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5. Anhänge

Abbildung 30: 
Verteilung der befragten Auszubildenden

nach Betriebsgröße. 

 Angaben von 1.203 Auszubildenden in
Prozent. 

Verteilung der befragten  Auszubildenden 
nach Betriebsgröße

1–5 MA

6–10 MA

11–20 MA

11,3%

11,8%

17,4%

31,5%21–250 MA

6,9%251–500 MA

21,1%über 500 MA



Dr. Azubi fragt nach deiner 
Ausbildungszufriedenheit

Fragebogen 2009/2010: Um uns gezielt für eure Belange einsetzen zu können, möchten wir wissen, 
zu  welchen Bedingungen deine Ausbildung wirklich stattfindet. Du hilfst uns damit klar zu sagen, in welchen
 Bereichen etwas geändert werden müsste. Dein Name und deine Adresse sind dabei natürlich nicht wichtig, 
aber wenn du willst, nehmen wir gerne Kontakt mit dir auf, um deine Fragen zu klären. Du kannst dafür am Ende 
des Fragebogens E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer angeben. 

1.   Mein Ausbildungsberuf: 

     _____________________________________________ 

2.   Ich befinde mich im
�� 1. �� 2. �� 3. �� 4. Ausbildungsjahr.

3.   Ich mache eine �� betriebliche Ausbildung (in einer Firma)
�� außerbetriebliche Ausbildung (Ausbildungsvertrag 

mit Träger, Schule o.ä.) 

4.   Ich bin ______ Jahre alt und �� weiblich �� männlich 

5.   Pro Woche arbeite ich durchschnittlich (einschl. Berufsschule) 

______ Stunden.

6.   Ich arbeite an �� 3 �� 3,5 �� 4 �� 4,5 �� 5
�� 5,5 �� 6 �� 6,5 �� 7 Tagen pro Woche im Betrieb.

7.   Die Zeiten des Berufsschulunterrichts muss ich im Betrieb 

nacharbeiten: �� immer �� häufig �� manchmal
�� selten �� nie

8.   Es kommt vor, dass ich nicht für die Teilnahme am Berufs-

schulunterricht freigestellt werde: �� immer �� häufig
�� manchmal �� selten �� nie

9.   Ich mache regelmäßig Überstunden: �� ja �� nein

10. Falls Frage 9 JA: Pro Woche leiste ich durchschnittlich 

______ Überstunden

11. Wenn ich Überstunden geleistet habe, werden diese…

�� mit Freizeit ausgeglichen �� bezahlt

�� weder noch �� weiß nicht 

12. Ich habe ______ Tage Urlaub im Jahr.

13. Meine Wünsche bezüglich des Urlaubszeitpunkts werden 

berücksichtig: �� immer �� häufig �� manchmal
�� selten �� nie

14. Meine Ausbildungsvergütung beträgt brutto ________ € 

(also insgesamt, ohne Abzüge)

15. Die Ausbildungsvergütung erhalte ich regelmäßig: 

�� ja �� nein

16. Meine Abrechnung…
�� stimmt immer �� stimmt meistens
�� stimmt selten �� stimmt nie 

17. Für meinen Weg von zu Hause zum Betrieb benötige ich 

etwa ______ Minuten.

18. Für meinen Weg von zu Hause zur Berufsschule benötige ich 

etwa ______ Minuten.

19. Meine monatlichen Ausgaben für Fahrtkosten (ohne Zuschuss

durch Ausbildungsbetrieb) liegen etwa bei ________ €

20. In meinem Betrieb gibt es eine Jugend- und Auszubildenden-

vertretung (JAV) / einen Betriebsrat / einen Personalrat:
�� ja �� nein �� weiß nicht  

21. Mit der Arbeit der JAV bzw. des Betriebs-/Personalrats bin ich

insgesamt: �� sehr zufrieden �� zufrieden
�� teilweise zufrieden �� eher unzufrieden
�� sehr unzufrieden

22. Ich bin Mitglied einer Gewerkschaft:
�� ja �� nein

23. Falls Frage 22 JA: ich bin Mitglied der Gewerkschaft 

     _____________________________________________

24. Ich habe in meinem Betrieb eine Ausbilderin/einen Ausbilder:  

�� ja �� nein

25. Falls Frage 24 JA: mein/e Ausbilder/in steht mir am Aus -

bildungsplatz zur Verfügung: �� immer �� häufig

�� manchmal �� selten �� nie



26. Falls Frage 24 JA: mein/e Ausbilder/in erklärt mir Arbeits -
vorgänge zu meiner vollsten Zufriedenheit:
�� immer �� häufig �� manchmal
�� selten �� nie

27. Ich habe für den betrieblichen Teil meiner Ausbildung einen

Ausbildungsplan: �� ja �� nein 

28. Falls Frage 27 JA: Ich kenne den Ausbildungsplan:
�� sehr gut �� gut �� etwas �� überhaupt nicht

Die Fragen 29., 30. und 31. richten sich nur an diejenigen, denen
ein Ausbildungsplan vorliegt und die diesen »sehr gut« oder »gut«
kennen, alle anderen machen bitte mit Nr. 32 weiter:

29. Die Vereinbarungen aus dem Ausbildungsplan werden

 eingehalten: �� immer �� häufig �� manchmal

�� selten �� nie

30. Ich muss Tätigkeiten verrichten, die eindeutig nicht zu meiner

Ausbildung gehören: �� immer �� häufig

�� manchmal �� selten �� nie

31. Falls Frage 30 NICHT MIT NIE beantwortet wurde: pro Woche
verbringe ich durchschnittlich ______ Stunden mit diesen

»ausbildungsfremden« Tätigkeiten.

32. Den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) führe ich während der

Ausbildungszeit (Arbeitszeit): �� immer �� häufig
�� manchmal �� selten �� nie

33. Die fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb ist meiner

Meinung nach: �� sehr gut �� gut �� befriedigend
�� ausreichend �� mangelhaft

34. Ich werde von meinen Ausbildern, meiner Meinung nach,

 korrekt behandelt: �� immer �� häufig
�� manchmal �� selten �� nie

35. Die fachliche Qualität meines Berufsschulunterrichts finde ich:
�� sehr gut �� gut �� befriedigend
�� ausreichend �� mangelhaft

36. Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt:
�� sehr zufrieden �� zufrieden �� teilweise zufrieden
�� unzufrieden �� sehr unzufrieden

37. In meiner Ausbildung fühle ich mich:
�� überfordert �� unterfordert �� weder noch

38. Ich habe schon einmal eine Ausbildung abgebrochen:
�� ja �� nein

39. Falls Frage 38 JA: Ich habe die Ausbildung abgebrochen wegen
(Mehrfachnennung möglich)…
�� Konflikten mit Ausbilder/innen oder Betriebsinhaber/innen
�� schlechter Vermittlung von Ausbildungsinhalten
�� ungünstigen Arbeitszeiten
�� der Häufigkeit ausbildungsfremder Tätigkeiten
�� persönlichen Gründen (Gesundheit, familiäre

 Veränderungen o.ä.)
�� anderen Vorstellungen vom Ausbildungsberuf
�� anderen Gründen, nämlich: 

     _____________________________________________

40. Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung in meiner

 Freizeit zu erholen: �� immer �� häufig
�� manchmal �� selten �� nie

41. Ich werde im Anschluss an meine Ausbildung übernommen:

�� ja �� nein �� weiß nicht.

42. Nach meiner Ausbildung möchte ich im erlernten Beruf weiter

tätig sein: �� ja �� nein �� weiß nicht.

43. Mein Betrieb hat folgende Größe (Zahl der Mitarbeiter/innen):
�� 1–5 �� 6–10 �� 11–20 �� 21–250
�� 250–-500 �� mehr als 500

44. Ort/PLZ des Ausbildungsbetriebs: _____________________ 

     Bundesland: ___________________________________

45. Datum: ____________

46. Sollen wir Kontakt mit dir aufnehmen? Dann nenne uns bitte

eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer: 

     ____________________________________________
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